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©  Die  Verpackung  besteht  aus  einem  haubenförmi- 
gen  Oberteil  (120)  und  einem  das  Verpackungsgut 
aufnehmenden  Unterteil  (20),  wobei  das  Oberteil 
(120)  benachbart  zu  seinem  umlaufenden  Rand  an 
zwei  sich  gegenüberliegenden  Seitenwänden  mit  je 
einer  Lasche  (130)  versehen  ist,  die  mittels  seitlicher 
Trennperforationen  (132)  in  der  Oberteilseitenwand 
gehalten  und  an  die  ein  innenliegender  Laschenab- 
schnitt  (130a)  angefaltet  ist,  der  zur  Ausbildung  ei- 
nes  Spring-  und  Schnappverschlusses  bei  auf  das 
Unterteil  (20)  aufgesetztem  Oberteil  (120)  sich  an 
einer  Anschlagkante  abstützt,  die  an  der  Seitenwand 
des  Unterteils  (20)  ausgebildet  ist,  so  daß  das  Ober- 
teil  (120)  gegen  ein  Abziehen  vom  Unterteil  (20) 
gesichert  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  für  zu 
einer  Versand-  und  Verkaufseinheit  zusammenge- 
faßte  Einzelstücke,  bestehend  aus  einem  quader- 
förmigen  oder  eine  andere  geometrische  Form  auf- 
weisenden  Verpackungskörper  aus  einem  obensei- 
tig  offenen,  die  Einzelstücke  aufnehmenden  Unter- 
teil  in  Form  eines  Trays  mit  senkrechten  Seiten- 
wänden  und  einer  Bodenplatte  und  aus  einem  das 
Unterteil  übergreifenden,  haubenförmigen  Oberteil 
mit  senkrechten  Seitenwänden  und  einer  oberen 
Abdeckplatte,  wobei  das  Unterteil  und  das  Oberteil 
bevorzugterweise  aus  je  einem  Faltzuschnitt  aus 
Pappe,  Karton  od.dgl.  bestehen,  wobei  das  Oberteil 
im  mittleren  Bereich  einer  jeden  unteren  Längskan- 
te  zweier  sich  gegenüberliegender  Seitenwände  je 
eine  Lasche  aufweist,  die  bei  auf  das  Unterteil 
aufgesetztem  Oberteil  zur  Ausbildung  eines  Ver- 
schlusses  sich  an  einer  Anschlagkante  abstützt,  die 
an  der  mit  den  Laschen  tragenden  Seitenwänden 
korrespondierenden  Seitenwänden  des  Unterteils 
ausgebildet  ist. 

Durch  die  DE-U-.89  09  035  ist  eine  quaderför- 
mige  Verpackung  aus  einem  faltbaren  Material,  wie 
Wellpappe,  Pappe  od.dgl.,  zum  Verpacken  von  zu 
einer  Versandeinheit  zusammengefaßtem  Einzelgut 
bekannt,  wobei  die  Verpackung  aus  einem  Bodent- 
eil  und  aus  einem  durch  das  Bodenteil  an  einer 
Öffnungsseite  im  satten  Sitz  geschlossenen  Dek- 
kelteil  zusammengefügt  ist,  wobei  das  Bodenteil 
aus  einem  aufgerichteten  Bodenzuschnitt  mit  an 
einem  Bodenabschnitt  über  Faltlinien  angelenkten 
Seitenwänden  sowie  mit  diese  verbindenden  Eckla- 
schen  und  das  Deckelteil  aus  einem  zu  einem 
kastenförmigen  Teil  aufgerichteten  Deckelzuschnitt 
über  Faltlinien  angelenkten  Seitenwänden  beste- 
hen.  Bei  dieser  Verpackung  ist  das  Bodenteil  als 
das  Einzelgut  aufnehmender  Einsatz  in  Form  eines 
Trays  ausgebildet,  wobei  an  der  das  Bodenteil  auf- 
nehmenden  Öffnungsseite  des  Deckelteils  an  ein- 
ander  gegenüberliegenden  Seitenwänden  des  Dek- 
kelzuschnittes  über  Faltlinien  Verschlußklappen  bil- 
dende  Stummelklappen  angelenkt  sind,  die  unter 
Anlage  an  dem  Bodenteil  eine  das  Bodenteil  zwi- 
schen  sich  aufnehmende  Einfassung  bilden.  Bei 
dieser  Verpackung  ist  das  Deckelteil  so  gestaltet, 
daß  es  mittels  Einschublaschen  am  Tray  vermittels 
den  Boden  des  Trays  umgreifenden  Randlaschen 
gehalten  ist,  wobei  im  letzteren  Fall  Klebeverbin- 
dungen  vorgesehen  sind,  vermittels  der  die  Rand- 
laschen  am  Boden  des  Trays  befestigt  sind.  An- 
stelle  von  seitlichen  Einschublaschen  kann  auch 
das  Deckelteil  nur  den  Boden  des  Trays  untergrei- 
fende  Randlaschen  aufweisen,  wobei  dann  diese 
Randlaschen  über  Klebeverbindungen  an  der  Au- 
ßenwandfläche  des  Bodenzuschnitts  des  Trays  be- 
festigt  sind.  Eine  derartige  Befestigung  der  Seiten- 
wände  des  Deckelteils  über  am  Boden  des  Trays 
verklebte  Randlaschen  erschwert  das  Öffnen  einer 

derartigen  Verpackung  insofern,  als  für  das  Abhe- 
ben  der  verklebten  Randlaschen  die  Gesamtver- 
packung  angehoben  werden  muß  und  es  bei  einer 
unvorsichtigen  Handhabung  der  Gesamtverpackung 

5  während  des  Öffnungsvorganges  zu  einem  Heraus- 
fallen  der  in  dem  Tray  angeordneten  Einzelstücke 
kommen  kann. 

Nach  der  DE-U-87  1  1  991  ist  eine  Verpackung 
für  auf  Trays  befindlichen  Behältnissen  bekannt, 

io  die  die  Behältnisse  übergreift  und  am  Tray  befe- 
stigbar  ist.  Die  Verpackung  besteht  aus  einem  Zu- 
schnitt  mit  einer  Dachfläche,  die  vorzugsweise  auf 
den  Behältnissen  aufliegt  sowie  an  diese  anschlie- 
ßende  Seitenflächen  und  Flügel  aufweist,  die  bis  an 

75  die  Tray-Kanten  hinabreichen,  wobei  die  Flügel 
und/oder  die  Seitenflächen  parallel  zu  den  Tray- 
Kanten  angeordnete  Aufreißlaschen  und  diesen  zu- 
geordnete  Rücksprünge  besitzen  und  wobei  die 
Verbindung  zwischen  Tray  und  der  aus  dem  Zu- 

20  schnitt  gefalteten  Umverpackung  mit  Hilfe  von 
Punktverklebungen  oder  einem  oder  mehreren  auf- 
reißbaren  Klebebändern  herstellbar  ist.  Das  Öffnen 
der  Verpackung  erfolgt  mittels  vier  Aufreißlaschen, 
von  denen  jeweils  zwei  Aufreißlaschen  an  sich  ge- 

25  genüberliegenden  Seitenwänden  der  Verpackung 
und  in  diesen  parallel  zu  den  Tray-Kanten  verlau- 
fend  angeordnet  sind.  Das  Öffnen  der  vier  Aufreiß- 
laschen  erfolgt  nicht  durch  ruckartiges  Anheben 
von  unten  nach  oben,  sondern  durch  seitliches 

30  Wegziehen,  wobei  die  beiden  Laschen  einer  jeden 
Seitenwand  in  waagerechten  und  entgegengesetz- 
ten  Richtungen  auseinandergezogen  werden,  was 
in  der  Weise  erfolgt,  daß  die  freien  Enden  der 
beiden  Laschen  mit  den  Fingern  beider  Hände 

35  erfaßt  werden  müssen,  und  zwar  erst  die  beiden 
Laschen  auf  der  einen  Seite  der  Verpackung  und 
danach  die  beiden  Laschen  auf  der  anderen  Seite 
der  Verpackung,  wozu  die  Packung  um  180°  ge- 
dreht  werden  muß.  Ein  gleichzeitiges  Öffnen  der 

40  Aufreißlasche  ist  nicht  möglich.  Vor  dem  Öffnen 
der  Verpackung  müssen  die  vier  Laschen  nachein- 
ander  von  Hand  oder  mittels  eines  Gegenstandes 
vom  Tray  auf-  und  abgerissen  werden.  In  einem 
weiteren  Arbeitsgang  kann  dann  erst  die  Umver- 

45  packung  von  dem  Tray  und  dem  Füllgut  entfernt 
werden.  Zusätzlich  muß  zum  flachliegenden  Ent- 
sorgen  der  Umverpackung  ein  weiterer  Arbeitsgang 
vorgenommen  werden.  Dazu  müssen  die  Längssei- 
ten  der  überlappenden  Seitenlaschen  von  den 

50  Querlaschen,  die  miteinander  verklebt  sind,  gelöst 
werden.  Die  Umverpackung  wird  kantenförmig  von 
dem  Tray  abgehoben.  Beim  Abreißen  der  Laschen 
von  dem  Tray  können  Kartonreste  haften  bleiben. 
Die  Umverpackung  ist  nicht  so  abstützend,  daß 

55  empfindliches  Füllgut  voll  geschützt  werden  kann. 
Das  Füllgut  ist  innerhalb  der  Umverpackung  auf 
allen  Seiten  eng  anliegend.  Ein  schnelles,  problem- 
loses  Öffnen  und  Entsorgen  der  Umverpackung  in 
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kürzester  Zeit  ist  nicht  möglich.  Ein  umständliches 
Handling  verursacht  zeitraubendes  Arbeiten  beim 
Öffnen  größerer  Stückeinheiten.  Da  die  beiden  La- 
schen  einer  jeden  Verpackungsseite  an  den  jeweils 
gegenüberliegenden  Enden  nicht  miteinander  ver- 
bunden  sind,  besteht  die  Gefahr,  daß  die  Laschen- 
enden  bei  einem  unsachgemäßen  Transport  von 
Ihrer  Anlagefläche  abgehoben  und  abgeknickt  wer- 
den,  so  daß  ein  späteres  Erfassen  zum  Zwecke  der 
Verpackungsöffnung  zu  Schwierigkeiten  führen 
könnte.  Hinzu  kommt,  daß  die  Verpackung  aus 
einem  Zuschnitt  derart  gefaltet  ist,  daß  die  überlap- 
penden  Klappen  der  oberen  Deckenteile  nur  teil- 
weise  mit  den  Seitenflügeln  abschliessen.  Dadurch 
ist  keine  doppelte  Stützung  des  Füllgutes  durch  die 
Umverpackung  möglich.  Ferner  ist  kein  Staub- 
schutz  gegeben,  da  im  unteren  Bereich  der  Ver- 
packung  keine  Überlappung  der  Seitenlaschen  vor- 
gesehen  ist. 

Die  DE-U-90  05  410  betrifft  eine  Verpackung  in 
Form  eines  Quaders  für  zu  einer  Versand-  und 
Verkaufseinheit  zusammengefaßte  Einzelstücke. 
Diese  Verpackung  besteht  aus  einem  obenseitig 
offenen,  die  Einzelstücke  aufnehmenden  Bodenteil 
in  Form  eines  Trays  aus  einem  Bodenzuschnitt  mit 
vier  senkrecht  stehenden  Seitenwänden  und  aus 
einem  das  Bodenteil  übergreifenden,  haubenförmi- 
gen  Oberteil,  das  aus  einem  Faltzuschnitt  aus  Pap- 
pe,  Karton  od.dgl.  besteht.  Dieses  Oberteil  umfaßt 
einen  oberen  Zuschnitt  mit  an  dessen  Längskanten 
angefalteten  Seitenwänden  und  mit  an  den  Kanten 
der  Schmalseiten  des  oberen  Zuschnittes  angefal- 
teten  Seitenwänden,  von  denen  jede  Seitenwand 
mit  angefalteten  Seitenlaschen  versehen  ist,  wobei 
jede  Seitenwand  im  Bereich  ihrer  freien  Längskan- 
te  eine  in  der  Seitenwandfläche  ausgebildete  und 
über  eine  Faltlinie  in  der  Längsseitenwand  gehalte- 
ne  Grifflasche  aufweist.  Die  Längsseitenwände  sind 
an  den  Seitenlaschen  und  den  Längsseitenwänden 
des  Bodenteils  vermittels  trennbarer  Punktverkle- 
bungen  befestigt,  wobei  die  Grifflaschen  verkle- 
bungsfrei  an  den  Längsseitenwänden  des  Bodent- 
eils  gehalten  sind.  Bei  dieser  Verpackung  ist  das 
Oberteil,  das  die  Umverpackung  bildet,  über  das 
Tray  geformt  und  mit  diesem  gezielt  punktverklebt. 
Durch  diese  Punktverklebung  der  beiden  Längssei- 
tenwände  des  Oberteils  an  dessen  Seitenlaschen 
und  an  den  Längsseitenwänden  des  Bodenteils  soll 
ein  schnelles,  unproblematisches  Öffnen  gewährlei- 
stet  sein,  wohingegen  eine  Bodenverklebung  von 
Teilen  des  Oberteils  entfällt.  Diese  gezielte  Punkt- 
verklebung  soll  einerseits  eine  hohe  Stabilität  der 
Gesamtverpackung  und  andererseits  auch  ein 
leichtes  Öffnen  durch  Abziehen  der  Längsseiten- 
wände  des  Oberteils  vermittels  der  in  den  Längs- 
seitenwänden  ausgebildeten  Grifflaschen  gewähr- 
leisten,  die  lediglich  aus  den  Längsseitenwänden 
herausgeklappt  werden  und  somit  leicht  erfaßt  wer- 

den  können,  um  die  Punktverklebung  zu  lösen,  um 
dadurch  das  Oberteil  zu  öffnen  und  vom  Bodenteil 
abnehmen  zu  können.  Bei  dieser  Verpackung  sind 
das  Oberteil  und  das  Bodenteil  mittels  einer  zum 

5  Öffnen  der  Packung  zu  lösenden  Punktverklebung 
verbunden. 

Eine  Stülpdeckel-Schachtel  aus  einem  Deckel 
und  einem  Bodensockel  beschreibt  die  DE-U-72  30 
742,  die  zwei  aneinander  gegenüberliegenden  Un- 

io  terkanten  des  Deckels  angelenkte  und  nach  innen- 
oben  federnd  unter  einem  spitzen  Winkel  abgebo- 
gene  Rastlaschen  aufweist,  wobei  der  Bodensockel 
mit  entsprechenden  Rastausnehmungen  versehen 
ist.  An  den  freien  Enden  der  an  den  Unterkanten 

15  des  Deckels  angestanzten  Rastlaschen  sind  Zugla- 
schen  vorgesehen,  die  an  ihren  freien  Enden  wie- 
derum  mit  Anschlagverbreiterungen  mit  abgerunde- 
ten  Kanten  versehen  sind.  Die  Breite  der  Zugla- 
schen  entspricht  der  Breite  von  Schlitzen,  deren 

20  Abstand  von  der  Unterkante  der  jeweiligen  Seiten- 
wand  geringer  ist  als  die  Länge  der  Rastlaschen, 
so  daß  diese  in  einem  spitzen  Winkel  in  der  An- 
schlagstellung  der  Anschlaglaschen  abstehen  und 
in  die  Ausnehmungen  im  Sockelrand  eingreifen. 

25  Die  Schlitze,  durch  die  die  Anschlaglaschen  hin- 
durchgreifen.sind  in  den  Seitenwänden  des  Dek- 
kels  ausgebildet.  Mit  dem  Abschnitt,  der  durch  den 
spitzen  Winkel  zwischen  der  Rastlasche  und  der 
Anschlaglasche  gebildet  wird,  stützen  sich  die 

30  Rastlaschen  an  der  Oberkante  der  Rastausneh- 
mung  am  Bodensockel  ab,  wodurch  eine  Verriege- 
lung  zwischen  dem  Deckel  und  dem  Bodensockel 
erfolgt.  Die  Ausbildung  eines  derartigen  Verschlus- 
ses  ist  materialaufwendig  und  herstellungstech- 

35  nisch  mühevoll.  Die  aus  den  Seitenwänden  des 
Deckels  herausragenden  Abschnitte  der  Anschla- 
glaschen  werden  beim  Transport  und  beim  Staplen 
dieser  Schachtel  beschädigt  und  abgeknickt,  so 
daß  sie  als  griffartige  Handhabe  für  die  Entriege- 

40  lung  des  Verschlusses  oftmals  nicht  verwendbar 
sind.  Auch  eine  selbsttätige  Entriegelung  bei  Zug- 
oder  Druckeinwirkung  auf  die  freien  Anschlaglas- 
chenenden  ist  möglich.  Schon  allein  bei  einem 
Abknicken  der  freien  Anschlaglaschenenden  wird 

45  eine  Entriegelung  des  Verschlusses  bewirkt. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Transportverpackung  und  Umverpackung  gemäß 
der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mit  der 
durch  Wegfall  von  Versandkartons  eine  Materialre- 

50  duzierung  erreicht  wird,  ohne  daß  dabei  der  Trans- 
portschutz  verringert  wird,  die  gleichzeititg  als  Aus- 
steller  bzw.  Tray  nutzbar  ist  und  die  aus  kostenspa- 
renden  Gründen  in  Lohnabpackbetrieben  oder  in 
Heimarbeit  herstellbar  ist,  wobei  Ober-  und  Unter- 

55  teil  der  Verpackung  mittels  eines  Springverschlus- 
ses  in  der  Verschlußstellung  zusammengehalten 
werden.  Der  so  geschaffene  Originalitätsverschluß 
soll  die  Unversehrtheit  der  Verpackung  garantieren, 
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die  darüber  hinaus  für  den  Gebrauch  leicht  zu 
öffnen  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 
gekennzeichneten  Merkmale  gelöst. 

Bei  einer  derart  erfindungsgemäß  ausgebilde- 
ten  Verpackung  weist  das  Oberteil  im  mittleren 
Bereich  einer  jeden  unteren  Längskante  minde- 
stens  zweier  sich  gegenüberliegender  Seitenwände 
je  eine  an  die  Seitenwandinnenfläche  der  Seiten- 
wand  angefaltete  Lasche  auf,  die  mit  einem  Ab- 
schnitt  mittels  Trennperforationen  in  der  Seiten- 
wand  des  Oberteils  gehalten  ist,  wohingegen  das 
Unterteil  an  jeder  mit  der  die  Lasche  tragenden 
Seitenwand  korrespondierenden  Seitenwand  oder 
in  dieser  zur  Ausbildung  eines  Spring-  oder 
Schnappverschlusses  bei  auf  das  Unterteil  aufge- 
setztem  Oberteil  mit  einer  Anschlagkante  versehen 
ist,  an  der  sich  die  Lasche  mit  ihrer  am  freien 
Laschenende  ausgebildeten  Laschenlängskante  ab- 
stützt,  wobei  die  Breite  des  innenliegenden  La- 
schenabschnittes  dem  Abstand  der  Anschlagkante 
von  der  Bodenplatte  des  Unterteils  entspricht.  Um 
die  an  zwei  sich  gegenüberliegenden  Packungssei- 
tenwänden  vorgesehenen  Laschen  mühelos  ergrei- 
fen  zu  können,  weist  jede  Lasche  im  unteren  Kan- 
tenbereich  des  Oberteils  eine  von  ihrer  Faltlinie,  die 
mit  der  Längskante  der  die  Lasche  tragenden  Sei- 
tenwand  korrespondiert,  ausgehende  Griffausneh- 
mung  auf. 

Das  die  Transportverpackung  bildende  Oberteil 
und  das  Unterteil  als  Tray  bilden  zusammen  eine 
Einheit.  Beide  Teile  werden  einzeln  aufgerichtet. 
Der  Tray  wird  mit  Produkten  gefüllt  und  das  Ober- 
teil,  dessen  Laschen  nach  innen  geklappt  sind, 
darübergestülpt.  Nach  dem  vollständigen  Überstül- 
pen  bis  zum  Boden  rasten  die  jetzt  im  inneren 
Bereich  zwischen  den  Seitenwänden  des  Oberteils 
und  des  Unterteils  liegenden  Laschen  derart  an 
den  Anschlagkanten  bzw.  einer  fensterartigen  Aus- 
stanzung  oder  Durchbrechung  im  Unterteil  ein,  daß 
ein  Öffnen  der  Verpackung  nur  durch  Zerstörung 
der  Aufbrechvorrichtung  an  den  beiden  Längsseit- 
enteilen  der  Transportverpackung  möglich  ist. 

Diese  Verpackung  stellt  im  wesentlichen  eine 
Handverpackung  dar,  wobei  auch  ein  maschinelles 
Aufrichten  und  Herstellen  der  Verpackung  möglich 
ist.  Die  Verpackung  besitzt  somit  einen  Originali- 
tätsverschluß,  ist  diebstahlsicher  und  staubge- 
schützt.  Mit  der  Verpackung  ist  gleichzeitig  eine 
laden-  und  logistikgerechte  Versandeinheit  ge- 
schaffen,  die  gleichzeitig  als  Aussteller  bzw.  Tray 
genutzt  werden  kann.  Diese  Verpackungsart  ist  als 
Ersatz  für  mit  Ausstellern  bestückte  Versandkartons 
gedacht;  sie  bringt  beide  Komponenten  als  Einheit 
zusammen  und  erzielt  dadurch  eine  Kosteneinspa- 
rung,  weil  die  Versandeinheit  gleich  die  Verkaufs- 
einheit  ist,  mit  integriertem  Tray. 

Im  unzuzerstörten  Zustand  der  Laschen  wird 
ein  Abziehen  des  Oberteils  von  dem  Unterteil  da- 
durch  verhindert,  daß  die  Laschen  mit  ihren  oberen 
Laschenlängskanten  an  den  Anschlagkanten  sich 

5  abstützen,  die  an  den  Außenseitenwandflächen 
derjenigen  Seitenwände  des  Unterteils  vorgesehen 
sind,  die  den  die  Laschen  tragenden  Seitenwänden 
des  Oberteils  gegenüberliegen.  Diese  Anschlag- 
kanten  können  in  Form  von  leistenförmigen  Zu- 

io  schnitten  vorliegen  und  sind  an  den  Außenwandflä- 
chen  der  Seitenwände  des  Unterteils  befestigt,  und 
zwar  im  Bereich  der  an  die  Innenwandflächen  der 
Seitenwände  des  Oberteils  angeklappten  bzw.  an- 
gelegten  Laschen,  so  daß,  wenn  das  Oberteil  auf 

15  das  Unterteil  aufgesetzt  ist,  die  Laschen  mit  ihren 
oberen  Längskanten  die  Anschlagkanten  an  dem 
Unterteil  untergreifen. 

Diese  Anschlagkanten  für  die  Laschen  des 
Oberteils  können  auch  von  den  oberen  Rändern 

20  von  fensterartigen  Durchbrechungen  bzw.  Ausstan- 
zungen  gebildet  werden,  die  in  den  Seitenwänden 
des  Unterteils  so  vorgesehen  und  ausgebildet  sind, 
daß  sich  obere  Anschlagkanten  bilden,  die  von  den 
oberen  freien  Enden  der  Laschen  untergriffen  wer- 

25  den.  Um  ein  Hindurchführen  der  Laschen  durch 
diese  fensterartigen  Durchbrechungen  in  den  Sei- 
tenwänden  des  Unterteils  zu  vermeiden,  sind  die 
fensterartigen  Durchbrechungen  mittels  Zuschnitte 
aus  Pappe,  Karton  od.dgl.  abgedeckt,  wobei  diese 

30  Zuschnitte  im  Bereich  dieser  fensterartigen  Durch- 
brechungen  an  den  Innenwandflächen  der  die  fen- 
sterartigen  Durchbrechungen  tragenden  Seitenwän- 
de  des  Unterteils  mittels  einer  Kleb-  oder  Heißsie- 
gelverbindung  befestigt  sind.  Diese  Anschlagkanten 

35  für  die  Laschen  können  auch  durch  Prägestanzung 
aus  dem  Material  der  Seitenwände  des  Unterteils 
gebildet  sein. 

Des  weiteren  wird  die  Aufgabe  durch  die  im 
Anspruch  2  gekennzeichneten  Merkmale  gelöst. 

40  Bei  einer  derart  erfindungsgemäß  ausgebilde- 
ten  Verpackung  weist  das  Oberteil  im  mittleren 
Bereich  einer  jeden  unteren  Längskante  minde- 
stens  zweier  sich  gegenüberliegender  Seitenwände 
je  eine  an  die  Seitenwandinnenfläche  der  Seiten- 

45  wand  angefaltete  Lasche  auf,  die  mit  einem  Ab- 
schnitt  mittels  Trennperforationen  in  der  Seiten- 
wand  des  Oberteils  gehalten  ist,  wohingegen  das 
Unterteil  in  jeder  mit  der  die  Lasche  tragenden 
Seitenwand  des  Oberteils  korrespondierenden  Sei- 

50  tenwand  zur  Ausbildung  eines  Spring-  oder 
Schnappverschlusses  bei  auf  das  Unterteil  aufge- 
setztem  Oberteil  eine  fensterartige  Durchbrechung 
bzw.  Ausstanzung  mit  einer  der  Länge  der  Lasche 
bzw.  des  Laschenabschnittes  entsprechenden  Län- 

55  ge  und  mit  einem  die  fensterartige  Durchbrechung 
bzw.  Ausstanzung  in  zwei  Fensterabschnitte  unter- 
teilenden  Mittelsteg  zur  Ausbildung  einer  leichten 
Verformung  des  Laschenabschnittes  bei  auf  das 

4 
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Unterteil  aufgesetztem  Oberteil  bei  gleichzeitigem 
Verhaken  der  beiden  äußeren,  waagerechten  Kan- 
tenbereiche  des  Laschenabschnittes  der  Lasche 
mit  den  oberen  Kanten  der  beiden  Fensterabschnit- 
te  der  fensterartigen  Durchbrechungen  bzw.  Aus- 
stanzungen  aufweist,  wobei  die  Höhe  A1  des  La- 
schenabschnittes  dem  Abstand  A  der  oberen  Kan- 
ten  der  beiden  Fensterabschnitte  vom  umlaufenden 
Rand  des  Unterteils  entspricht.  Um  die  an  zwei 
sich  gegenüberliegenden  Packungsseitenwänden 
vorgesehenen  Laschen  mühelos  ergreifen  zu  kön- 
nen,  weist  jede  Lasche  im  unteren  Kantenbereich 
des  Oberteils  eine  von  ihrer  Faltlinie,  die  mit  der 
Längskante  der  die  Lasche  tragenden  Seitenwand 
korrespondiert,  ausgehende  Griffausnehmung  auf. 
Bei  der  Verformung  des  im  Bereich  der  Fensterab- 
schnitte  liegenden  Laschenabschnittes  kann  es 
sich  u  a.  auch  um  eine  Krümmung  handeln,  wobei 
dieser  Laschenabschnitt  jede  Form  bzw.  Formge- 
bung  aufweisen  kann.  Wesentlich  ist,  daß  dieser 
Laschenabschnitt  mit  der  Fensterausstanzung  pas- 
send  ist,  so  daß  beim  Zusammenführen  des  Ober- 
teils  mit  dem  Unterteil  der  Laschenabschnitt  des 
Oberteils  in  der  fensterartigen  Ausstanzung  einra- 
stet. 

Im  unzerstörten  Zustand  der  Laschen  wird  ein 
Abziehen  des  Oberteils  von  dem  Unterteil  dadurch 
verhindert,  daß  die  Laschen  sich  mit  ihren  freien 
oberen  Laschenlängskanten,  und  zwar  mit  ihren 
beiden  äußeren  waagerechten  Kantenbereichen, 
mit  den  oberen  waagerechten  Kanten  der  beiden 
Fensterabschnitte  der  fensterartigen  Durchbrechun- 
gen  bzw.  Ausstanzungen  verhaken  bzw.  sich  so 
abstützen,  daß  ein  Abziehen  des  Oberteils  von 
dem  Unterteil  nicht  möglich  ist.  Dieses  Eingreifen 
bzw.  Verhaken  der  Laschen  mit  ihren  beiden  äuße- 
ren,  d.h.  seitlichen  Kantenbereichen,  wird  vermittels 
des  Mittelsteges  zwischen  den  beiden  Fensterab- 
schnitten  dadurch  erreicht,  daß  durch  den  Mittel- 
steg  eine  geringfügige  Krümmung  des  in  die  Fen- 
sterabschnitte  eingreifenden  Laschenabschnittes 
erzeugt  wird,  wodurch  die  äußeren,  seitlichen,  obe- 
ren  Kantenbereiche  dieses  Laschenabschnittes  in 
die  Fensterabschnitte  gedrückt  werden  und  sich 
dort  verhaken  können,  wobei  jedoch  gleichzeitig 
durch  den  Mittelsteg  verhindert  wird,  daß  der  den 
Springverschluß  bildende  Laschenabschnitt  sich  in 
den  Füllraum  im  Inneren  der  Verpackung  ein- 
schiebt.  Die  Außenseiten  dieses  Laschenabschnit- 
tes  verhaken  somit  mit  der  Außenseite  der  fenster- 
artigen  Ausstanzung.  Da  der  in  die  fensterartige 
Ausstanzung  eingreifende  Laschenabschnitt  über 
eine  Faltlinie  mit  dem  Seitenwandteil  bzw.  mit  dem 
in  dem  Seitenwandteil  integrierten  Laschenab- 
schnitt  verbunden  ist  und  das  Oberteil  bevorzugter- 
weise  aus  Wellpappe  mit  Mikrowelle  besteht,  um 
dem  Oberteil  eine  hohe  Eigensteifigkeit  zu  geben, 
besitzt  der  freie  Laschenabschnitt  ein  Federungs- 

vermögen  in  der  Weise,  daß  dieser  Laschenab- 
schnitt  versucht,  nach  außen  zu  federn,  wodurch 
der  Einhakprozeß  in  die  Ausstanzung  unterstützt 
wird.  Wesentlich  ist,  daß  das  Oberteil  der  Verpak- 

5  kung  im  Seitenwandbereich  eine  hohe  Eigensteifig- 
keit  besitzt,  um  einen  einwandfreien,  wirkungsvol- 
len  Springverschluß  zu  schaffen.  Diese  Eigenstei- 
figkeit  kann  durch  eine  zusätzliche  Randversteifung 
erreicht  werden. 

io  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  angegebenen. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nachstehend  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigen 

15  Fig.  1  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  aus 
einem  Oberteil  und  einem  Unterteil  bestehende 
Verpackung, 
Fig.  2  in  einer  schaubildlichen  Explosionsdar- 
stellung  die  Verpackung  mit  ihrem  Oberteil  und 

20  dem  Unterteil, 
Fig.  3  einen  senkrechten  Teilschnitt  durch  eine 
Längsseitenwand  der  Verpackung  mit  den  den 
Spring-  oder  Schnappverschluß  bildenden  Teilen 
gemäß  Linie  III-III, 

25  Fig.  4  in  einer  Ansicht  von  oben  den  dem  Unter- 
teil  zugrundeliegenden  Faltzuschnitt, 
Fig.  5  in  einer  Ansicht  von  oben  den  dem  Ober- 
teil  zugrundeliegenden  Faltzuschnitt, 
Fig.  6  in  einer  schaubildlichen  Explosionsdar- 

30  Stellung  die  Verpackung  mit  ihrem  Oberteil  und 
ihrem  Unterteil  und  einer  weiteren  Ausführungs- 
form  der  den  Spring-  oder  Schnappverschluß 
bildenden  Teile, 
Fig.  7  in  einer  schaubildlichen  Ansicht  eine  wei- 

35  tere  Ausführungsform  einer  aus  einem  Oberteil 
und  einem  Unterteil  bestehenden  Verpackung 
mit  einem  Springverschluß, 
Fig.  8  in  einer  schaubildlichen  Explosionsdar- 
stellung  die  Verpackung  gemäß  Fig.7  mit  ihrem 

40  Oberteil  und  dem  Unterteil  und  den  den  Spring- 
verschluß  bildenden  Teilen, 
Fig.  9  einen  senkrechten  Teilschnitt  durch  eine 
Längsseitenwand  der  Verpackung  mit  den  den 
Springverschluß  bildenden  Teilen  gemäß  Linie 

45  IX-IX  in  Fig.  7, 
Fig.  10  in  einer  Ansicht  von  oben  den  dem  Ober- 
teil  zugrundeliegenden  Faltzuschnitt, 
Fig.  11  in  einer  Ansicht  von  oben  den  dem  Un- 
terteil  zugrundeliegenden  Faltzuschnitt  und 

50  Fig.  12  einen  Schnitt  gemäß  Linie  Xll-Xll  in  Fig. 
7. 

Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  quaderförmige 
Verpackung  10  für  zu  einer  Versand-  und  Verkaufs- 
einheit  zusammengefaßte  Einzelstücke  besteht  aus 

55  einem  die  Einzelstücke  aufnehmenden  Unterteil  20 
in  Form  eines  Trays  und  aus  einem  Oberteil  120  in 
Form  einer  Umverpackung,  das  das  Unterteil  20 
übergreift. 

5 
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Das  Unterteil  20  wird  gebildet  von  einer  recht- 
eckförmigen  Bodenplatte  25,  zwei  Längsseitenwän- 
den  21,23  und  zwei  Schmalseitenwänden  22,24. 
Dieses  Unterteil  20  kann  als  einstückiger  Formkör- 
per  aus  Kunststoffen  oder  anderen  geeigneten 
Werkstoffen  hergestellt  sein;  auch  eine  Herstellung 
des  Unterteils  20  im  Tiefziehverfahren  ist  möglich. 
Das  für  die  Herstellung  des  Unterteils  20  verwen- 
dete  Material  sollte  dabei  so  gewählt  sein,  daß  das 
Unterteil  20  eine  ausreichende  Eigensteifigkeit  und 
Stabilität  besitzt. 

Bei  dem  in  Fig.  1,  2  und  4  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  besteht  das  Unterteil  20  aus  einem 
Faltzuschnitt  220  aus  Pappe,  Karton  oder  anderen 
geeigneten  Werkstoffen,  wobei  die  Längsseiten- 
wände  21,23  über  Faltlinien  26,27  und  die  Schmal- 
seitenwände  22,24  über  Faltlinien  28,29  an  den  die 
Bodenplatte  25  des  Unterteils  20  bildenden  Zu- 
schnitten  befestigt  sind.  Die  Längsseitenwände 
21,23  und  die  Schmalseitenwände  22,24  weisen 
gleiche  Höhen  auf.  Die  Längsseitenwand  21  trägt 
eine  Lasche  21',  die  über  eine  Faltlinie  21"  mit  der 
Längsseitenwand  21  verbunden  ist.  Des  weiteren 
sind  die  beiden  Längsseitenwände  21,23  mit  der 
Schmalseitenwand  22  über  Faltlinien  22',22"  ver- 
bunden.  An  die  Längsseitenwand  23  ist  vermittels 
einer  Faltlinie  24'  die  Schmalseitenwand  24  ange- 
faltet. 

Die  Bodenplatte  25  des  oben  offen  ausgebilde- 
ten  Unterteils  20  wird  von  einzelnen  Zuschnittstei- 
len  gebildet,  um  eine  Faltschachtel  mit  Faltboden 
zu  erhalten,  wobei  das  Unterteil  20  auch  als  Steck- 
bodenschachtel  ausgebildet  sein  kann  (Fig.4). 

Das  Oberteil  120  der  Verpackung  10  wird 
ebenfalls  gebildet  von  einem  rechteckförmigen 
Faltzuschnitt  320  (Fig.5)  und  weist  neben  einer 
oberen  Deckelplatte  125  zwei  Längsseitenwände 
121,123  und  zwei  Schmalseitenwände  122,124  auf, 
wobei  die  Abmessungen  und  die  Formgebung  der 
Deckelplatte  125  der  der  Bodenplatte  25  des  Un- 
terteils  20  entspricht,  so  daß  das  Oberteil  120  auf 
das  Unterteil  20  aufschiebbar  ist  (Fig.  1  und  2).  Die 
Längskanten  der  Längsseitenwände  121,  123  des 
Oberteils  120  sind  mit  121a,123a,  die  Seiteninnen- 
wandflächen  dieser  beiden  Seitenwände  mit 
121b,  123b  und  die  Seitenaußenwandflächen  dieser 
Seitenwände  mit  121c,  123c  bezeichnet.  Die  Seiten- 
innenwandflächen  der  Längsseitenwände  21,23 
des  Unterteils  20,  die  mit  den  Längsseitenwänden 
121,123  des  Oberteils  120  korrespondierenden 
bzw.  diesen  gegenüberliegend  sind,  sind  mit 
21b,23b  bezeichnet  (Fig.2). 

An  den  Längsseitenwänden  121,123  des  Ober- 
teils  120  sind  mittig  Laschen  130  gehalten,  die  aus 
etwa  rechteckförmigen  oder  quadratischen  Zu- 
schnitten  und  aus  dem  gleichen  Material  bestehen, 
aus  dem  auch  das  Oberteil  120  besteht.  Diese  aus 
den  Längskanten  121a,123a  der  Längsseitenwände 

121,123  des  Oberteils  120  mit  einem  Laschenab- 
schnitt  130b  herausragenden  Laschen  sind  mit  ih- 
rem  anderen  Laschenabschnitt  130a  in  der  jeweili- 
gen  Längsseitenwand  121  bzw.  123  des  Oberteils 

5  120  mittels  zweier  im  Faltzuschnitt  320  bei  132 
angedeuteter  Trennperforationen  gehalten,  wohin- 
gegen  das  dem  freien  Laschenende  134  abgekehr- 
te  Ende  134a  über  eine  Faltlinie  136  mit  der 
Längsseitenwand  121  bzw.  123  verbunden  ist.  Die 

io  Lasche  130  an  der  Längsseitenwand  121  ist  ent- 
sprechend  derjenigen  Lasche  130  ausgebildet,  die 
in  der  Längsseitenwand  123  des  Oberteils  120 
gehalten  ist.  Die  beiden  Laschenabschnitte 
130a,130b  sind  über  eine  Faltlinie  133  verbunden, 

15  wobei  diese  Faltlinie  133  im  Bereich  der  Längskan- 
te  121a  der  Längsseitenwand  121  verlaufend  ist,  so 
daß  der  Laschenabschnitt  130b  um  die  Faltlinie 
133  an  die  Seiteninnenwandfläche  121b  der  Längs- 
seitenwand  121  faltbar  ist  (Fig.3). 

20  Jede  Lasche  130  ist  mittig  und  im  Bereich  der 
Faltlinie  133  liegend  mit  einer  Griffausnehmung 
135  versehen,  die  als  kreisförmige  Durchbrechung 
in  der  Lasche  130  ausgebildet  ist,  so  daß  sich  nach 
dem  Anfalten  des  Laschenabschnittes  130b  an  die 

25  Seiteninnenwandfläche  121b  der  Längsseitenwand 
121  eine  halbkreisförmige  Griffausnehmung  ergibt 
(Fig.  2  und  5). 

Wie  der  Faltzuschnitt  320  gemäß  Fig.  5  erken- 
nen  läßt,  sind  die  beiden  Laschen  130  in  den 

30  Längsseitenwänden  121,123  mittig  und  deckungs- 
gleich  angeordnet  bzw.  ausgebildet.  Bei  diesem 
Faltzuschnitt  320  ist  die  Längsseitenwand  121  über 
eine  Faltlinie  121'  mit  der  Schmalseitenwand  122 
verbunden,  die  an  ihrem  freien  Ende  eine  Lasche 

35  126  trägt,  die  über  eine  Faltlinie  122'  mit  der 
Schmalseitenwand  122  verbunden  ist.  Diese  La- 
sche  126  des  Faltzuschnittes  320  und  auch  die 
Lasche  21'  des  Faltzuschnittes  220  dienen  zum 
Verbinden  der  freien  Enden  der  Faltzuschnitte 

40  220;320,  um  das  Unterteil  20  bzw.  das  Oberteil  120 
auszubilden.  Diese  Laschen  126  und  21'  sind  mit 
einem  Klebmittelauftrag  versehen,  um  eine  feste 
Verbindung  nach  entsprechender  Faltung  der  Falt- 
zuschnitte  220;320  zu  erhalten. 

45  Bei  dem  Faltzuschnitt  320  ist  die  Längsseiten- 
wand  121  über  eine  Faltlinie  121"  mit  der  Schmal- 
seitenwand  124  verbunden,  die  wiederum  über 
eine  Faltlinie  123'  mit  der  Längsseitenwand  123 
verbunden  ist.  An  den  den  Längskanten  121a,123a 

50  gegenüberliegenden  Seiten  der  Längsseitenwände 
121,123  und  der  Schmalseitenwände  122,124  des 
Faltzuschnittes  320  sind  die  die  Deckelplatte  125 
bildenden  Teile  angefaltet,  wobei  der  Faltzuschnitt 
320  zur  Ausbildung  der  Deckelplatte  125  des  Ober- 

55  teils  120  als  Faltbodenschachtel  oder  als  Steckbo- 
denschachtel  ausgebildet  ist,  wobei  das  Unterteil 
20  und  das  Oberteil  120  auch  mit  andersartig  aus- 
gebildeten  Verschlußklappen  versehen  sein  kön- 
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nen,  um  die  Bodenplatte  25  und  die  Deckelplatte 
125  auszubilden. 

Das  Oberteil  120  bzw.  dessen  Faltzuschnitt  220 
besteht  ebenso  wie  das  Unterteil  20  bzw.  sein 
Faltzuschnitt  220  aus  Pappe,  Karton  oder  einem 
anderen  geeigneten,  vorzugsweise  faltbaren,  Mate- 
rial. 

Die  Höhe  der  Längsseitenwände  121,123  und 
der  Schmalseitenwände  122,124  des  Oberteils  120 
entspricht  bevorzugterweise  der  Höhe  der  Längs- 
seitenwände  21,23  und  der  Schmalseitenwände 
22,24  des  Unterteils  20,  so  daß  bei  auf  das  Unter- 
teil  20  aufgesetztem  Oberteil  120  dieses  mit  seinen 
bodenseitigen  Kanten  im  Bereich  der  Bodenplatte 
25  des  Unterteils  20  zu  liegen  kommt  (Fig.1). 

Bei  dem  in  Fig.  2  und  5  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Verpackung  10  sind  an  zwei  sich 
gegenüberliegenden  Seitenwänden,  hier  an  den 
Längsseitenwänden  121,123,  die  Laschen  130  vor- 
gesehen.  Es  besteht  jedoch  auch  die  Möglichkeit, 
weitere  Laschen  an  den  Schmalseitenwänden 
122,124  vorzusehen.  Auch  kann  jede  Längsseiten- 
wand  121,  123  mehr  als  eine  Lasche  130  tragen. 
Die  Anzahl  und  Anordnung  der  Laschen  130  wird 
sich  jeweils  nach  der  Größe  der  Verpackung  10 
richten. 

Die  Verpackung  10  braucht  nicht  quaderförmig 
ausgebildet  zu  sein.  Die  Verpackung  10  kann  auch 
andere  geometrische  Formen  aufweisen.  Auch  Ver- 
packungen  mit  schrägverlaufenden  Seitenwänden 
sind  in  gleicher  Weise  herstellbar,  ausbildbar  und 
mit  einem  Spring-  oder  Schnappverschluß  verseh- 
bar. 

Zur  Ausbildung  eines  Spring-  oder  Schnapp- 
verschlusses  bei  auf  das  Unterteil  20  aufgesetztem 
Oberteil  120  ist  das  Unterteil  20  an  jeder  mit  der 
die  Lasche  130  tragenden  Längsseitenwand 
121,123  des  Oberteils  120  korrespondierenden 
Längsseitenwand  21,23  oder  in  dieser  mit  je  einer 
Anschlagkante  50  versehen,  wobei  die  Anzahl  der 
Anschlagkanten  50  der  Anzahl  der  Laschen  130 
entspricht.  An  jeder  Anschlagkante  50  stützt  sich 
die  Lasche  130  mit  ihrer  am  freien  Laschenende 
134  ausgebildeten  Laschenlängskante  131  ab,  wo- 
bei  die  Breite,  d.h.  die  Höhe  des  innenseitig  liegen- 
den  Laschenabschnittes  131b,einer  jeden  Lasche 
130  dem  Abstand  der  Anschlagkante  150  von  der 
Bodenplatte  25  des  Unterteils  20  entspricht  (Fig.3). 
Im  eingeklappten  bzw.  angefalteten  Zustand  liegt 
der  Laschenabschnitt  130b  einer  jeden  Lasche  130 
an  der  Seiteninnenwandfläche  121b  der  Längssei- 
tenwand  121  an,  und  zwar  derart,  daß  die  Laschen- 
längskante  131  unter  die  aus  der  Längsseitenwand 
21  des  Unterteils  20  heraustretende  oder  in  dieser 
ausgebildeten  Anschlagkante  50  untergreift,  so  daß 
ein  Abziehen  des  Oberteils  120  von  dem  Unterteil 
20  in  Pfeilrichtung  X  nicht  möglich  ist  (Figi.3).  Beim 
Anheben  des  Oberteils  120  wird  der  Bewegungs- 

vorlauf  des  Laschenabschnittes  130b  von  der  An- 
schlagkante  50  gehemmt.  Ein  Abziehen  bzw.  Abhe- 
ben  des  Oberteils  120  von  dem  Unterteil  20  ist  nur 
möglich,  wenn  unter  Zuhilfenahme  der  Griffausneh- 

5  mungen  135  auf  beiden  Seiten  der  Verpackung  10 
die  Laschen  130  in  Pfeilrichtung  X1  nach  außen 
gebogen  werden,  wobei  die  Trennperforationen  132 
in  den  Längsseitenwänden  des  Oberteils  120  zer- 
stört  werden,  so  daß  die  Laschen  130  vermittels 

io  der  Faltlinien  136  nach  außen  gebogen  werden 
können,  wobei  zum  Öffnen  die  beiden  Laschenab- 
schnitte  130a,  130b  dann  aneinanderliegen. 

Die  Anschlagkante  50  besteht  nach  einer  Aus- 
führungsform  gemäß  Fig  6  aus  einem  leistenförmi- 

15  gen  Zuschnitt  60,  der  auf  der  Außenwandfläche 
einer  jeden  Längsseitenwand  21  bzw.  23  des  Un- 
terteils  20  angebracht  ist,  und  zwar  jeweils  an  den 
Längsseitenwänden  21,23  des  Unterteils  20,  die 
mit  den  die  Laschen  130  tragenden  Längsseiten- 

20  wänden  121,123  des  Oberteils  120  korrespondie- 
ren,  wobei  diese  Längsseitenwände  121,123  die 
Laschen  130  tragen  Dieser  leistenförmige  und  die 
Anschlagkante  50  bildende  Zuschnitt  60  besteht 
aus  dem  Material  des  Unterteils  20  und/oder  des 

25  Oberteils  120  und  ist  mittels  einer  Klebverbindung, 
einer  Heißsiegel-  oder  Schweißverbindung  an  der 
Längsseitenwand  befestigt.  Bevorzugterweise  be- 
steht  der  leistenförmige  Zuschnitt  aus  Pappe,  Kar- 
ton  oder  einem  anderen  geeigneten  Werkstoff  und 

30  weist  eine  Dicke  auf,  die  der  Dicke  des  Materials 
des  Oberteils  120  bzw.  der  Lasche  130  entspricht. 

Bei  der  in  Fig.  2  und  3  gezeigten  Ausführungs- 
form  der  Verpackung  10  ist  zur  Ausbildung  der 
Anschlagkante  50  die  mit  der  die  Lasche  130  tra- 

35  genden  Längsseitenwand  121  des  Oberteils  120 
korrespondierende  Längsseitenwand  21  des  Unter- 
teils  20  mit  einer  der  Länge  der  Lasche  130  ent- 
sprechenden  fensterartigen  Durchbrechung  bzw. 
Ausstanzung  70  versehen,  die  von  einer  unteren 

40  Längskante  71,  einer  oberen  Längskante  73  und 
zwei  Seitenkanten  72,74  begrenzt  ist.  Die  obere 
Längskante  73  der  fensterartigen  Durchbrechung 
70  bildet  die  Anschlagkante  50  (Fig.3  und  4). 

Diese  fensterartige  Durchbrechung  70  ist  ver- 
45  mittels  eines  Zuschnittes  80  aus  Pappe,  Karton 

od.dgl.  abgedeckt,  der  an  der  Seiteninnenwandflä- 
che  21b  der  Längsseitenwand  21  des  Unterteils  20 
mittels  einer  Klebverbindung  75  befestigt  ist.  Die- 
ser  Zuschnitt  80,  der  die  fensterartige  Durchbre- 

50  chung  70  zum  Innenraum  des  Unterteils  20  ver- 
schließt,  kann  als  selbständiger  Zuschnitt  mittels 
der  Klebverbindung  an  der  Seiteninnenwandfläche 
der  die  fensterartige  Durchbrechung  aufweisenden 
Längsseitenwand  befestigt  sein.  Bei  einer  weiteren 

55  Ausführungsform  ist  der  Zuschnitt  80,  der  die  fen- 
sterartige  Durchbrechung  70  abdeckt,  an  der  die 
fensterartige  Durchbrechung  70  tragenden  Längs- 
seitenwand  21  bzw.  23  angefaltet,  so  daß  der  Zu- 
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schnitt  80  integrierter  Bestandteil  des  Faltzuschnit- 
tes  220  ist,  aus  dem  das  Unterteil  20  gebildet  wird. 
Die  beiden  Zuschnitte  80  sind  über  Faltlinien  81 
mit  den  Längsseitenwänden  21,23  verbunden.  Die 
Abmessungen  dieser  Zuschnitte  80  entsprechen 
den  Abmessungen  der  beiden  Längsseitenwände 
21,23  des  Unterteils  20  bzw.  dessen  Faltzuschnitts 
220  (Fig.5).  Nach  dem  Anfalten  der  Zuschnitte  80 
an  die  beiden  Längsseitenwände  21,23  erfolgt  die 
Befestigung  der  Zuschnitte  80  an  diesen  Längssei- 
tenwänden  mittels  der  Klebverbindung  75.  Die  ent- 
sprechenden  Klebflächen  sind  in  Fig.  4  bei  75' 
angedeutet  und  sind  oberhalb  der  fensterartigen 
Durchbrechung  70  angeordnet.  Die  Höhe  einer  je- 
den  fensterartigen  Durchbrechung  70  ist  kleiner  als 
die  Höhe  des  Zuschnittes  80  (Fig.3).  Der  Abstand 
A  zwischen  der  Längsseitenwand  121  des  Ober- 
teils  120  und  der  mit  dieser  Längsseitenwand  kor- 
respondierenden  Längsseitenwand  21  des  Unter- 
teils  20  ist  so  bemessen,  daß  auch  bei  einem 
festen  Anliegen  des  Laschenabschnittes  130b  der 
Lasche  130  an  der  Innenwandfläche  der  Längssei- 
tenwand  121  des  Oberteils  120  dieses  nicht  von 
dem  Unterteil  20  abgezogen  werden  kann  und  die 
durch  die  Anschlagkante  50  und  die  Lasche  130 
gebildete  Verriegelung  nicht  gelöst  wird. 

Die  Anschlagkante  50  kann  auch  nach  einer 
weiteren  Ausführungsform  durch  eine  Prägestan- 
zung  bzw.  Tiefprägung  aus  dem  Material  der 
Längsseitenwand  21  bzw.  23  des  Unterteils  20 
ausgebildet  werden,  wobei  es  wesentlich  ist,  daß 
aus  der  Ebene  der  Seitenaußenwandfläche  der 
Längsseitenwand  21  bzw.  23  des  Unterteils  20  die 
Anschlagkante  50  herausragend  ausgebildet  ist. 

Die  komplette  Verpackung  10  besteht  somit 
aus  dem  Unterteil  20  und  dem  Oberteil  120.  Das 
Oberteil  120  hat  eine  nach  ECMA-Code  A  510 
geklebte  Deckelplatte,  wobei  auch  jede  andere 
Möglichkeit  des  Verschlusses  möglich  ist.  Bei  dem 
in  den  Fig.  1,2  und  3  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  an  der  unteren  Längskante  des  Oberteils 
120,  und  zwar  in  der  Mitte  der  Längskante,  auf 
jeder  Seite  eine  Lasche  130  vorgesehen.  Nach 
dem  Aufrichten  des  Oberteils  120  werden  die  La- 
schen  130  mit  ihren  Laschenabschnitten  130b  nach 
innen  eingelegt  und  das  gesamte  Oberteil  auf  das 
mit  Produkten  gefüllte  Unterteil  20  gestülpt.  Nach 
dem  vollständigen  Überstülpen  bis  zur  Bodenplatte 
25  des  Unterteils  20  rasten  die  Laschen  130  in  die 
fensterartigen  Durchbrechungen  bzw.  Ausstanzun- 
gen  70  in  den  Seitenwänden  des  Unterteils  20  ein 
bzw.  stützen  sich  die  Laschen  an  den  ausgebilde- 
ten  Anschlagkanten  50  ab.  Durch  die  zu  beiden 
Seiten  des  in  jeder  Seitenwand  des  Oberteils  120 
angeordneten  Laschenabschnittes  130a  angeordne- 
ten  Trennperforation  132  können  die  innenliegen- 
den  Laschenabschnitte  130b,  d.h.  die  Laschen  130 
von  der  Verklebung  mit  dem  Unterteil  20  gelöst 

werden.  Eine  Unterstützung  beim  Öffnen  der  Ver- 
packung  sind  im  Bereich  der  mit  Trennperforation 
versehenen  Aufbrechlaschen  die  halbmondförmi- 
gen  Griffausnehmungen  135.  Ein  Öffnen,  um  das 

5  Produkt  im  Regal  zu  plazieren,  ist  durch  einen 
einfachen  Handgriff  gegeben.  Der  bei  der  Verpak- 
kung  10  vorgesehene  und  ausgebildete  Verschluß 
dient  aber  auch  als  Diebstahlschutz  und  als  Origi- 
nalitätsverschluß. 

io  Das  Unterteil  20  hat  ebenfalls  eine  nach 
ECMA-Code  A  510  geklebte  Bodenplatte,  wobei 
auch  jede  andere  Verschlußausgestaltung  möglich 
ist.  Dieses  Unterteil  20  weist  in  Form  von  Zuschnit- 
ten  80  verlängerte  Längsseiten  auf,  die  mittig  ge- 

15  nutet  bzw.  mit  Faltlinien  versehen  sind.  Diese  Zu- 
schnitte  80,  d.h.  die  oberen  Längsseiten  werden 
umgeklappt  und  mit  den  Längsseitenwänden  des 
Unterteils  20  verklebt.  Die  Verklebung  ist  dabei 
oberhalb  der  fensterartigen  Durchbrechung  70.  Nur 

20  so  wird  ein  gewollter,  fester  Absatz,  d.h.  Anschlag- 
kante  50  im  Durchbrechungsbereich  70  erreicht,  in 
dem  die  Laschen  130  des  Oberteils  120  einrasten. 

Die  in  Fig.  7  und  8  dargestellte  quaderförmige 
Verpackung  410  einer  weiteren  Ausführungsform 

25  für  zu  einer  Versand-  und  Verkaufseinheit  zusam- 
mengefaßte  Einzelstücke  besteht  aus  einem  die 
Einzelstücke  aufnehmenden  Unterteil  420  in  Form 
eines  Trays  und  aus  einem  Oberteil  520  in  Form 
einer  Umverpackung,  das  das  Unterteil  420  über- 

30  greift. 
Das  Unterteil  420  wird  gebildet  von  einer  recht- 

eckförmigen  Bodenplatte  425,  zwei  Längsseiten- 
wänden  421,423  und  zwei  Schmalseitenwänden 
422,424.  Dieses  Unterteil  420  kann  als  einstückiger 

35  Formkörper  aus  Kunststoffen  oder  anderen  geeig- 
neten  Werkstoffen  hergestellt  sein;  auch  eine  Her- 
stellung  des  Unterteils  420  im  Tiefziehverfahren  ist 
möglich.  Das  für  die  Herstellung  des  Unterteils  420 
verwendete  Material  sollte  dabei  so  gewählt  sein, 

40  daß  das  Unterteil  420  eine  ausreichende  Eigenstei- 
figkeit  und  Stabilität  besitzt. 

Bei  dem  in  Fig.  7,8  und  11  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  besteht  das  Unterteil  420  aus  einem 
Faltzuschnitt  720  aus  Pappe,  Karton  oder  anderen 

45  geeigneten  Werkstoffen,  wobei  die  Längsseiten- 
wände  421,423  über  Faltlinien  426,427  und  die 
Schmalseitenwände  422,424  über  Faltlinien 
428,429  an  den  die  Bodenplatte  425  des  Unterteils 
420  bildenden  Zuschnitten  befestigt  sind.  Die 

50  Längsseitenwände  421,423  und  die  Schmalseiten- 
wände  422,424  weisen  gleiche  Höhen  auf.  Die 
Längsseitenwand  421  trägt  eine  Lasche  421',  die 
über  eine  Faltlinie  421"  mit  der  Längsseitenwand 
421  verbunden  ist.  Des  weiteren  sind  die  beiden 

55  Längsseitenwände  421  ,  423  mit  der  Schmalseiten- 
wand  422  über  Faltlinien  422',422"  verbunden.  An 
die  Längsseitenwand  423  ist  vermittels  einer  Faltli- 
nie  424'  die  Schmalseitenwand  424  angefaltet. 

8 
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Die  Bodenplatte  425  des  oben  offen  ausgebil- 
deten  Unterteils  420  wird  von  einzelnen  Zuschnitt- 
steilen  gebildet,  um  eine  Faltschachtel  mit  Faltbo- 
den  zu  erhalten,  wobei  das  Unterteil  420  auch  als 
Steckbodenschachtel  ausgebildet  sein  kann 
(Fig-11). 

Das  Oberteil  520  der  Verpackung  410  wird 
ebenfalls  gebildet  von  einem  rechteckförmigen 
Faltzuschnitt  620  (Fig.  10)  und  weist  neben  einer 
oberen  Deckelplatte  525  zwei  Längsseitenwände 
521  ,523  und  zwei  Schmalseitenwände  522,524  auf, 
wobei  die  Abmessungen  und  die  Formgebung  der 
Deckelplatte  525  der  der  Bodenplatte  425  des  Un- 
terteils  420  entspricht,  so  daß  das  Oberteil  520  auf 
das  Unterteil  420  aufschiebbar  ist  (Fig.  7  und  8). 
Die  Längskanten  der  Längsseitenwände  521,523 
des  Oberteils  520  sind  mit  521  ,  523a,  die  Seitenin- 
nenwandflächen  dieser  beiden  Seitenwände  mit 
521b,523b  und  die  Seitenaußenwandflächen  dieser 
Seitenwände  mit  521c,523c  bezeichnet.  Die  Seiten- 
innenwandflächen  der  Längsseitenwände  421,423 
des  Unterteils  420,  die  mit  den  Längsseitenwänden 
521,523  des  Oberteils  520  korrespondieren  bzw. 
diesen  gegenüberliegend  sind,  sind  mit  421b,  423b 
bezeichnet  (Fig.8). 

An  den  Längsseitenwänden  521  ,523  des  Ober- 
teils  520  sind  mittig  Laschen  530  gehalten,  die  aus 
etwa  rechteckförmigen  oder  quadratischen  Zu- 
schnitten  und  aus  dem  gleichen  Material  bestehen, 
aus  dem  auch  das  Oberteil  520  besteht.  Diese  aus 
den  Längskanten  521a,523a  der  Längsseitenwände 
521,523  des  Oberteils  520  mit  einem  Laschenab- 
schnitt  430b  herausragenden  Laschen  sind  mit  ih- 
rem  anderen  Laschenabschnitt  530a  in  der  jeweili- 
gen  Längsseitenwand  521  bzw.  523  des  Oberteils 
520  mittels  zweier  im  Faltzuschnitt  620  bei  532 
angedeuteter  Trennperforationen  gehalten,  wohin- 
gegen  das  dem  freien  Laschenende  534  abgekehr- 
te  Ende  534a  über  eine  Faltlinie  536  mit  der 
Längsseitenwand  521  bzw.  523  verbunden  ist.  Die 
Lasche  530  an  der  Längsseitenwand  521  ist  ent- 
sprechend  derjenigen  Lasche  530  ausgebildet,  die 
in  der  Längsseitenwand  523  des  Oberteils  520 
gehalten  ist.  Die  beiden  Laschenabschnitte 
530a,530b  sind  über  eine  Faltlinie  533  verbunden, 
wobei  diese  Faltlinie  533  im  Bereich  der  Längskan- 
te  521a  der  Längsseitenwand  521  verlaufend  ist,  so 
daß  der  Laschenabschnitt  530b  um  die  Faltlinie 
533  an  die  Seiteninnenwandfläche  521b  der  Längs- 
seitenwand  521  faltbar  ist  (Fig.9). 

Jede  Lasche  530  ist  mittig  und  im  Bereich  der 
Faltlinie  533  liegend  mit  einer  Griffausnehmung 
535  versehen,  die  als  kreisförmige  Durchbrechung 
in  der  Lasche  530  ausgebildet  ist,  so  daß  sich  nach 
dem  Anfalten  des  Laschenabschnittes  530b  an  die 
Seiteninnenwandfläche  521b  der  Längsseitenwand 
521  eine  halbkreisförmige  Griffausnehmung  ergibt 
(Fig.8  und  10). 

Wie  der  Faltzuschnitt  620  für  das  Oberteil  520 
gemäß  Fig.  10  erkennen  läßt,  sind  die  beiden  La- 
schen  530  in  den  Längsseitenwänden  521  ,523  mit- 
tig  und  deckungsgleich  angeordnet  bzw.  ausgebil- 

5  det.  Bei  diesem  Faltzuschnitt  620  ist  die  Längssei- 
tenwand  521  über  eine  Faltlinie  521'  mit  der 
Schmalseitenwand  522  verbunden,  die  an  ihrem 
freien  Ende  eine  Lasche  526  trägt,  die  über  eine 
Faltlinie  522'  mit  der  Schmalseitenwand  522  ver- 

io  bunden  ist.  Diese  Lasche  526  des  Faltzuschnittes 
620  und  auch  die  Lasche  421'  des  Faltzuschnittes 
720  dienen  zum  Verbinden  der  freien  Enden  der 
Faltzuschnitte  620;720,  um  das  Unterteil  420  bzw. 
das  Oberteil  520  auszubilden.  Diese  Laschen  526 

15  undn  421'  sind  mit  einem  Klebmittelauftrag  verse- 
hen,  um  eine  feste  Verbindung  nach  entsprechen- 
der  Faltung  der  Faltzuschnitte  620;720  zu  erhalten. 

Bei  dem  das  Oberteil  520  bildenden  Faltzu- 
schnitt  620  ist  die  Längsseitenwand  521  über  eine 

20  Faltlinie  521"  mit  der  Schmalseitenwand  524  ver- 
bunden,  die  wiederum  über  eine  Faltlinie  523'  mit 
der  Längsseitenwand  523  verbunden  ist.  An  den 
den  Längskanten  521a,523a  gegenüberliegenden 
Seiten  der  Längsseitenwände  521,523  und  der 

25  Schmalseitenwände  522,524  des  Faltzuschnittes 
620  sind  die  die  Deckelplatte  525  bildenden  Teile 
angefaltet,  wobei  der  Faltzuschnitt  620  zur  Ausbil- 
dung  der  Deckelplatte  425  des  Oberteils  520  als 
Faltbodenschachtel  oder  als  Steckbodenschachtel 

30  ausgebildet  ist,  wobei  das  Unterteil  420  und  das 
Oberteil  520  auch  mit  andersartig  ausgebildeten 
Verschlußklappen  versehen  sein  können,  um  die 
Bodenplatte  425  und  die  Deckelplatte  525  auszubil- 
den. 

35  Das  Oberteil  520  bzw.  dessen  Faltzuschnitt  620 
besteht  ebenso  wie  das  Unterteil  420  bzw.  sein 
Faltzuschnitt  720  aus  Pappe,  Karton  oder  einem 
anderen  geeigneten,  vorzugsweise  faltbaren  Materi- 
al. 

40  Die  Höhe  der  Längsseitenwände  521,523  und 
der  Schmalseitenwände  522,524  des  Oberteils  520 
entspricht  bevorzugterweise  der  Höhe  der  Längs- 
seitenwände  421,423  und  der  Schmalseitenwände 
422,424  des  Unterteils  420,  so  daß  bei  auf  das 

45  Unterteil  420  aufgesetztem  Oberteil  520  dieses  mit 
seinen  bodenseitigen  Kanten  im  Bereich  der  Bo- 
denplatte  425  des  Unterteils  420  zu  liegen  kommt 
(Fig.7). 

Bei  dem  in  Fig.  8  gezeigten  Ausführungsbei- 
50  spiel  der  Verpackung  410  sind  an  zwei  sich  gegen- 

überliegenden  Seitenwänden,  hier  an  den  Längs- 
seitenwänden  521,523,  die  Laschen  530  vorgese- 
hen.  Es  besteht  jedoch  auch  die  Möglichkeit,  wei- 
tere  Laschen  an  den  Schmalseitenwänden  522, 

55  524  vorzusehen.  Auch  kann  jede  Längsseitenwand 
521,523  mehr  als  eine  Lasche  530  tragen.  Die 
Anzahl  und  Anordnung  der  Laschen  530  wird  sich 
jeweils  nach  der  Größe  der  Verpackung  410  rich- 
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ten. 
Die  Verpackung  410  braucht  nicht  quaderför- 

mig  ausgebildet  zu  sein.  Die  Verpackung  410  kann 
auch  andere  geometrische  Formen  aufweisen. 
Auch  Verpackungen  mit  schrägverlaufenden  Sei- 
tenwänden  sind  in  gleicher  Weise  herstellbar,  aus- 
bildbar  und  mit  einem  Spring-  oder  Schnappver- 
schluß  versehbar. 

Zur  Ausbildung  eines  Spring-  oder  Schnapp- 
verschlusses  bei  auf  das  Unterteil  420  aufgesetz- 
tem  Oberteil  520  ist  das  Unterteil  420  in  jeder  mit 
der  die  Lasche  530  tragenden  Längsseitenwand 
521,523  des  Oberteils  520  korrespondierenden 
Längsseitenwand  421,423  mit  einer  fensterartigen 
Durchbrechung  bzw.  Ausstanzung  470  mit  einer 
der  Länge  der  Lasche  530  bzw.  des  Laschenab- 
schnittes  530b  entsprechenden  Länge  versehen. 
Diese  Ausstanzung  470  ist  vermititels  eines  Mittel- 
steges  470a  in  zwei  bevorzugterweise  gleich  große 
und  gleiche  Flächen  sowie  Abmessungen  aufwei- 
sende  Fensterabschnitte  470a',  470a"  unterteilt,  die 
obere  Anschlagkanten  470b,470b'  auf.  weisen. 

Wird  das  Oberteil  520  auf  das  Unterteil  420 
gesetzt,  dann  bewirkt  der  Mittelsteg  370a  einer 
jeden  Ausstanzung  570  eine  leichte  Krümmung  im 
mittleren  Bereich  des  Laschenabschnittes  530b  der 
Lasche  530,  so  daß  die  beiden  äußeren,  waage- 
rechten  Kantenbereiche  530c,530c'  sich  mit  den 
oberen  Kanten  470b,  470b'  der  beiden  Fensterab- 
schnitte  470a'  ,470a"  verhaken,  wobei  die  Höhe  A1 
des  Laschenabschnittes  530b  dem  Abstand  A  der 
oberen  Kanten  470b,470b'  der  beiden  Fensterab- 
schnitte  470a',470a"  vom  umlaufenden  Rand  bzw. 
den  äußeren  Rändern  521a,523a  des  Unterteils  420 
entspricht  (Fig.  10  und  11). 

An  den  Anschlagkanten  470b,470b'  stützt  sich 
die  Lasche  530  mit  ihren  unteren  Kantenbereichen 
530c,530c'  ab,  wobei  die  Breite,  d.h.  die  Höhe,  des 
innenseitig  liegenden  Laschenabschnittes  531b  ei- 
ner  jeden  Lasche  530  dem  Abstand  der  Anschlag- 
kanten  470b,470b'  von  der  Bodenplatte  425  des 
Unterteils  420  entspricht  (Fig.9).  Im  eingeklappten 
bzw.  angefalteten  Zustand  liegt  der  Laschenab- 
schnitt  530b  einer  jeden  Lasche  530  an  der  Seiten- 
innenwandfläche  521b  der  Längsseitenwand  521 
an,  und  zwar  derart,  daß  die  äußeren  Laschenkan- 
tenbereiche  530c,530c'  die  aus  der  Längs-,  seiten- 
wand  421  des  Unterteils  420  heraustretenden  oder 
in  dieser  ausgebildeten  Anschlagkanten  470b,470b' 
untergreifen,  so  daß  ein  Abziehen  des  Oberteils 
520  von  dem  Unterteil  420  in  Pfeilrichtung  X  nicht 
möglich  ist  (Fig.9).  Das  Verhaken  der  äußeren  La- 
schenkantenbereiche  530c,530c'  wird  noch  unter- 
stützt  durch  das  selbständige  Ausstellungsvermö- 
gen  des  Laschenabschnittes  530b  aufgrund  der 
vorgegebenen  Materialspannung  im  Faltbereich 
zwischen  den  beiden  Laschenabschnitten 
530a,530b.  Beim  Anheben  des  Oberteils  520  wird 

der  Bewegungsvorlauf  des  Laschenabschnittes 
430b  von  den  Anschlagkanten  470b,470b'  ge- 
hemmt.  Ein  Abziehen  bzw.  Abheben  des  Oberteils 
520  von  dem  Unterteil  420  ist  nur  möglich,  wenn 

5  unter  Zuhilfenahme  der  Griffausnehmungen  535  auf 
beiden  Seiten  der  Verpackung  410  die  Laschen 
530  in  Pfeilrichtung  X2  nach  außen  gebogen  wer- 
den,  wobei  die  Trennperforationen  532  in  den 
Längsseitenwänden  des  Oberteils  520  zerstört  wer- 

io  den,  so  daß  die  Lasche  530  vermittels  der  Faltli- 
nien  536  nach  außen  gebogen  werden  können, 
wobei  zum  Öffnen  die  beiden  Laschenabschnitte 
530a,530b  dann  aneinanderliegen  (Fig.9). 

Die  Anschlagkanten  470b,470b'  können  auch 
15  nach  einer  weiteren  Ausführungsform  durch  eine 

Prägestanzung  bzw.  Tiefprägung  aus  dem  Material 
der  Längsseitenwand  421  bzw.  423  des  Unterteils 
420  ausgebildet  werden,  wobei  es  wesentlich  ist, 
daß  aus  der  Ebene  der  Seitenaußenwandfläche  der 

20  Längsseitenwand  421  bzw.  423  des  Unterteils  420 
die  Anschlagkanten  herausragend  ausgebildet  sind. 

Die  komplette  Verpackung  410  besteht  somit 
aus  dem  Unterteil  420  und  dem  Oberteil  520.  Das 
Oberteil  520  hat  eine  nach  ECMA-Code  A  610 

25  geklebte  Deckelplatte,  wobei  auch  jede  andere 
Möglichkeit  des  Verschlusses  möglich  ist.  Bei  dem 
in  den  Fig.  7,8  und  9  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  an  der  unteren  Längskante  des  Oberteils 
520,  und  zwar  in  der  Mitte  der  Längskante,  auf 

30  jeder  Seite  eine  Lasche  530  vorgesehen.  Nach 
dem  Aufrichten  des  Oberteils  520  werden  die  La- 
schen  530  mit  ihren  Laschenabschnitten  530b  nach 
innen  eingelegt  und  das  gesamte  Oberteil  auf  das 
mit  Produkten  gefüllte  Unterteil  420  gestülpt.  Nach 

35  dem  vollständigen  Überstülpen  bis  zur  Bodenplatte 
425  des  Unterteils  420  rasten  die  Laschen  530  in 
die  fensterartigen  Durchbrechungen  bzw.  Ausstan- 
zungen  470  in  den  Seitenwänden  des  Unterteils 
420  ein  bzw.  stützen  sich  die  Laschen  an  den 

40  ausgebildeten  Anschlagkanten  470b,470b'  ab. 
Durch  die  zu  beiden  Seiten  des  in  jeder  Seiten- 
wand  des  Oberteils  520  angeordneten  Laschenab- 
schnittes  530a  angeordneten  Trennperforation  532 
können  die  innenliegenden  Laschenabschnitte 

45  530b,  d.h.  die  Laschen  530,  gelöst  werden.  Eine 
Unterstützung  beim  Öffnen  der  Verpackung  sind 
die  im  Bereich  der  mit  Trennperforation  versehe- 
nen  Aufbrechlaschen  ausgebildeten  halbmondför- 
migen  Griffausnehmungen  535.  Ein  Öffnen,  um  das 

50  Produkt  im  Regal  zu  plazieren,  ist  durch  einen 
einfachen  Handgriff  gegeben.  Der  bei  der  Verpak- 
kung  410  vorgesehene  und  ausgebildete  Verschluß 
dient  aber  auch  als  Diebstahlschutz  und  als  Origi- 
nalitätsverschluß. 

55  Das  Unterteil  420  hat  ebenfalls  eine  nanch 
ECMA-Code  A  610  geklebte  Bodenplatte,  wobei 
auch  jede  andere  Verschlußausgestaltung  möglich 
ist. 

10 
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Der  Mittelsteg  470a'  einer  jeden  fensterartigen 
Durchbrechung  bzw.  Ausstanzung  470  weist  eine 
konisch  sich  zum  umlaufenden  Rand  des  Unterteils 
420  verjüngende  oder  eine  ovale  oder  eine  andne- 
re  geometrische  Form  auf. 

Bei  einer  rechteckförmigen  Verpackung  410 
sind  die  Laschen  530  und  die  mit  diesen  korre- 
spondierenden  fensterartigen  Durchbrechungen 
bzw.  Ausstanzungen  470  an  den  Verpackungs- 
schmalseiten  vorgesehen,  da  in  diesen  Bereichen 
die  Verpackung  410  die  höchste  Eigensteifigkeit  im 
Bereich  ihrer  Seitenwände  aufweist.  Die  Verpak- 
kung  weist  an  jeder  Seitenwand  mehrere  hinterein- 
ander  angeordnete  Laschen  530  mit  den  mit  diesen 
korrespondierenden  fensterartigen  Durchbrechun- 
gen  bzw.  Ausstanzungen  470  auf.  Diese  Ausgestal- 
tung  ist  immer  dann  von  Vorteil,  wenn  die  Verpak- 
kung  größere  Abmessungen  aufweist.  Auch  kann 
die  Verpackung  an  jeder  ihrer  vier  Seitenwände 
mindestens  eine  Lasche  530  mit  einer  mit  dieser 
korrespondierenden  fensterartigen  Durchbrechung 
bzw.  Ausstanzung  470  aufweisen. 

Patentansprüche 

1.  Verpackung  für  zu  einer  Versand-  und  Ver- 
kaufseinheit  zusammengefaßte  Einzelstücke, 
bestehend  aus  einem  quaderförmigen  oder 
eine  andere  geometrische  Form  aufweisenden 
Verpackungskörper  aus  einem  obenseitig  offe- 
nen,  die  Einzelstücke  aufnehmenden  Unterteil 
(20)  in  Form  eines  Trays  mit  senkrechten  Sei- 
tenwänden  (21  ,  22,23,24)  und  einer  Bodenplat- 
te  (25)  und  aus  einem  das  Unterteil  (20)  über- 
greifenden,  haubenförmigen  Oberteil  (120)  mit 
senkrechten  Seitenwänden  (121,122,123,  124) 
und  einer  oberen  Deckelplatte  (125),  wobei  das 
Unterteil  (20)  und  das  Oberteil  (120)  bevorzug- 
terweise  aus  je  einem  Faltzuschnitt  (220;320) 
aus  Pappe,  Karton  od.dgl.  bestehen,  wobei  das 
Oberteil  (120)  im  mittleren  Bereich  einer  jeden 
unteren  Längskante  (121a;123a)  zweier  sich 
gegenüberliegender  Seitenwände  (1  21  ;1  23)  je 
eine  Lasche  (130)  aufweist,  die  bei  auf  das 
Unterteil  (20)  aufgesetztem  Oberteil  (120)  zur 
Ausbildung  eines  Verschlusses  sich  an  einer 
Anschlagkante  (50)  abstützt,  die  an  der  mit 
den  Laschen  (130)  tragenden  Seitenwänden 
(1  21  ;1  23)  korrespondierenden  Seitenwänden 
(21,23)  des  Unterteils  (20)  ausgebildet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Oberteil  (120) 
im  mittleren  Bereich  einer  jeden  unteren 
Längskante  (121a;123a)  mindestens  zweier 
sich  gegenüberliegender  Seitenwände 
(1  21  ;1  23)  je  eine  Lasche  (130),  die  mit  einem 
Abschnitt  (130a)  mittels  seitlicher  Trennperfo- 
ration  (132)  in  der  die  Lasche  (130)  tragende 
Seitenwand  (1  21  ;1  23)  gehalten  ist,  wobei  an 

den  Laschenabschnitt  (130a)  einer  jeden  La- 
sche  (130)  ein  weiterer  Laschenabschnitt 
(130b)  angefaltet  ist,  der  an  der  Seitenwandin- 
nenfläche  (121b;123b)  der  Seitenwand 

5  (121  ;123)  des  Oberteils  (120)  anliegt,  daß  das 
Unterteil  (20)  an  jeder  mit  der  die  Lasche  (130) 
tragenden  Seitenwand  (1  21  ;1  23)  des  Oberteils 
(120)  korrespondierenden  Seitenwand  (21;23) 
oder  in  dieser  Ausbildung  eines  Spring-  oder 

io  Schnappverschlusses  bei  auf  das  Unterteil  (20) 
aufgesetztem  Oberteil  (120)  mit  einer  An- 
schlagkante  (50)  versehen  ist,  an  der  sich  der 
Laschenabschnitt  (130b)  der  Lasche  (130)  mit 
seiner  am  freien  Laschenende  ausgebildeten 

15  Laschenlängskante  (131)  abstützt,  wobei  die 
Breite  des  innenseitig  liegenden  Laschenab- 
schnittes  (130b)  einer  jeden  Lasche  (130)  dem 
Abnstand  der  Anschlagkante  (50)  von  der  Bo- 
denplatte  (25)  des  Unterteils  (20)  entspricht, 

20  und  daß  der  freie  Laschenabschnitt  (130b)  ei- 
ner  jeden  Lasche  (130)  eine  von  ihrer  Faltlinie 
(133),  die  mit  der  unteren  Längskante  der  die 
Lasche  (130)  tragenden  Seitenwand  (121  ;123) 
des  Oberteils  (120)  korrespondiert,  ausgehen- 

25  de  Griffausnehmung  (135)  aufweist. 

2.  Verpackung  für  zu  einer  Versand-  und  Ver- 
kaufseinheit  zusammengefaßte  Einzelstücke, 
bestehend  aus  einem  quaderförmigen  oder 

30  eine  andere  geometrische  Form  aufweisenden 
Verpackungskörper  aus  einem  obenseitig  offe- 
nen,  die  Einzelstücke  aufnehmenden  Unterteil 
(420)  in  Form  eines  Trays  mit  senkrechten 
Seitenwänden  (421,  422,423,424)  und  einer 

35  Bodenplatte  (425)  und  aus  einem  das  Unterteil 
(420)  übergreifenden,  haubenförmigen  Oberteil 
(520)  mit  senkrechten  Seitenwänden 
(521,522,523,  524)  und  einer  oberen  Deckel- 
platte  (525),  wobei  das  Unterteil  (420)  und  das 

40  Oberteil  (520)  bevorzugterweise  aus  je  einem 
Faltzuschnitt  (620;720)  aus  Pappe,  Karton 
od.dgl.  bestehen,  wobei  das  Oberteil  (520)  im 
mittleren  Bereich  einer  jeden  unteren  Längs- 
kante  (521a;523a)  zweier  sich  gegenüberlie- 

45  gender  Seitenwände  (521;523)  je  eine  Lasche 
(530)  aufweist,  die  bei  auf  das  Unterteil  (420) 
aufgesetztem  Oberteil  (520)  zur  Ausbildung  ei- 
nes  Verschlusses  sich  an  einer  Anschlagkante 
(470b,  470b')  abstützt,  die  an  der  mit  den 

50  Laschen  (530)  tragenden  Seitenwänden 
(521  ,523)  korrespondierenden  Seitenwänden 
(421,423)  des  Unterteils  (420)  ausgebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Oberteil 
(520)  im  mittleren  Bereich  einer  jeden  unteren 

55  Längskante  (521a;523a)  mindestens  zweier 
sich  gegenüberliegender  Seitenwände 
(521;523)  je  eine  Lasche  (530),  die  mit  einem 
Abschnitt  (530a)  mittels  seitlicher  Trennperfo- 
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ration  (532)  in  der  die  Lasche  (530)  tragenden 
Seitenwand  (521;523)  gehalten  ist,  wobei  an 
den  Laschenabschnitt  (530a)  einer  jeden  La- 
sche  (530)  ein  weiterer  Laschenabschnitt 
(530b)  angefaltet  ist,  der  an  der  Seitenwandin-  5 
nenfläche  (521b;523b)  der  Seitenwand 
(521;523)  des  Oberteils  (420)  anliegt,  daß  das 
Unterteil  (420)  in  jeder  mit  der  die  Lasche 
(530)  tragenden  Seitenwand  (521;523)  des 
Oberteils  (520)  korrespondierenden  Seiten-  10 
wand  (421,423)  zur  Ausbildung  eines  Spring- 
oder  Schnappverschlusses  bei  auf  das  Unter- 
teil  (420)  aufgesetztem  Oberteil  (520)  eine  fen- 
sterartige  Durchbrechung  bzw.  Ausstanzung 
(470)  mit  einer  der  Länge  der  Lasche  (530)  75 
bzw.  des  Laschenabschnittes  (530b)  entspre- 
chenden  Länge  und  mit  einem  die  fensterarti- 
ge  Durchbrechung  bzw.  Ausstanzung  (370)  in 
zwei  Fensterabschnitte  (470a';470a")  untertei- 
lenden  Mittelsteg  (470a)  zur  Ausbildung  einer  20 
leichten  Verformung  des  Laschenabschnittes 
(530b)  bei  auf  das  Unterteil  (420)  aufgesetztem 
Oberteil  (520)  bei  gleichzeitigem  Verhaken  der 
beiden  äußeren  waagerechten  Kantenbereiche 
(530c,  530c')  des  Laschenabschnittes  (530b)  25 
der  Lasche  (530)  mit  den  oberen  Anschlagkan- 
ten  (470b,470b')  der  beiden  Fensterabschnitte 
(470a',470a")  der  fensterartigen  Durchbrechun- 
gen  bzw.  Ausstanzungen  (470)  aufweist  wobei 
die  Höhe  (A1)  des  Laschenabschnittes  (530b)  30 
dem  Abstand  (A)  der  oberen  Anschlagkanten 
(470b,  470b')  der  beiden  Fensterabschnitte 
(470a',470a")  vom  umlaufenden  Rand  des  Un- 
terteils  (420)  entspricht,  und  daß  der  freie  La- 
schenabschnitt  (530b)  einer  jeden  Lasche  35 
(530)  eine  von  ihrer  Faltlinie  (533),  die  mit  der 
unteren  Längskante  der  die  Lasche  (530)  tra- 
genden  Seitenwand  (521;523)  des  Oberteils 
(520)  korrespondiert,  ausgehende  Griffausneh- 
mung  (535)  aufweist.  40 

Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anschlagkante  (50)  aus 
einem  leistenförmigen  Zuschnitt  (60)  besteht, 
der  auf  der  Außenwandfläche  der  mit  der  die  45 
Lasche  (130)  tragenden  Seitenwand  (121  ;123) 
des  Oberteils  (120)  korrespondierenden  Sei- 
tenwand  (21  ,22)  des  Unterteils  (20)  angebracht 
ist. 

50 
Verpackung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  leistenförmige  Zu- 
schnitt  (60)  aus  dem  Material  des  Oberteils 
(120)  und/oder  des  Unterteils  (20)  bevorzugter- 
weise  aus  Pappe,  Karton  od.dgl.  besteht.  55 

Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Ausbildung  der  An- 

schlagkante  (50)  die  mit  der  die  Lasche  (130) 
tragenden  Seitenwand  (1  21  ;1  23)  des  Oberteils 
(120)  korrespondierenden  Seitenwand  (21;23) 
des  Unterteils  (20)  mit  einer  der  Länge  des 
freien  Laschenabschnittes  (130b)  der  Lasche 
(130)  entsprechenden  fensterartigen  Durchbre- 
chung  bzw.  Ausstanzung  (70)  versehen  ist,  de- 
ren  obere  Längskante  (73)  die  Anschlagkante 
(50)  bildet  und  die  vermittels  eines  Zuschnittes 
(80)  aus  Pappe,  Karton  od.dgl.  abgedeckt  ist, 
der  an  der  Innenwandfläche  der  die  fensterarti- 
ge  Durchbrechung  (70)  enthaltenden  Seiten- 
wand  (21;23)  des  Unterteils  (20)  mittels  einer 
Kleb-  oder  Heißsiegelverbindung  (75)  befestigt 
ist,  wobei  die  Höhe  der  fensterartigen  Durch- 
brechung  (70)  kleiner  ist  als  die  Breite  des 
Laschenabschnittes  (130b)  der  Lasche  (130). 

6.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anschlagkante  (50)  in 
der  Seitenwand  (21  ;23)  des  Unterteils  (20),  die 
der  die  Lasche  (130)  tragenden  Seitenwand 
(121  ;123)  des  Oberteils  (120)  gegenüberliegt, 
durch  Prägestanzung  bzw.  Tiefprägung  aus 
dem  Material  des  Unterteils  (20)  ausgebildet 
ist. 

7.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  ,3  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  fen- 
sterartige  Durchbrechung  (70)  in  jeder  der  bei- 
den  Seitenwände  (21;23)  des  Unterteils  (20) 
als  selbständiges  Teil  mit  der  Seitenwand  an 
dessen  Innenwandfläche  verklebt  ist. 

8.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  ,3  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  fen- 
sterartige  Durchbrechung  (70)  in  jeder  der  bei- 
den  Seitenwände  (21;23)  des  Unterteils  (20) 
abdeckende  Zuschnitt  (80)  als  Lasche  an  der 
Seitenwand  (21  ;23)  angefaltet  und  mittels  einer 
oberhalb  der  fensterartigen  Durchbrechung 
(70)  vorgesehenen  Klebverbindung  (75)  an  der 
Seitenwand  (21;23)  des  Unterteils  (20)  gehal- 
ten  ist. 

9.  Verpackung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Mittelsteg  (470a)  einer 
jeden  fensterartigen  Durchbrechung  bzw.  Aus- 
stanzung  (470)  eine  konisch  sich  zum  umlau- 
fenden  Rand  des  Unterteils  (420)  verjüngende 
oder  eine  ovale  oder  eine  andere  geometrische 
Form  aufweist. 

10.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  2  und 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einer 
rechteckförmigen  Verpackung  die  Laschen 
(530)  und  die  mit  diesen  korrespondierenden, 
fensterartigen  Durchbrechungen  bzw.  Ausstan- 
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zungen  (470)  an  den  Verpackungsschmalseiten 
vorgesehen  sind. 

11.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  2,9 
und  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ver-  5 
Packung  an  jeder  Seitenwand  mehrere,  hinter- 
einander  angeordnete  Laschen  (530)  mit  den 
mit  diesen  korrespondierenden,  fensterartigen 
Durchbrechungen  bzw.  Ausstanzungen  (570) 
aufweist.  10 

12.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  2,9  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verpak- 
kung  an  jeder  ihrer  vier  Seitenwände  minde- 
stens  eine  Lasche  (530)  mit  einer  mit  dieser  75 
korrespondierenden,  fensterartigen  Durchbre- 
chung  bzw.  Ausstanzung  (470)  aufweist. 

13.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lasche  20 
(130;530)  eine  quadratische  oder  rechteckige 
Form  aufweist. 

14.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  25 
Laschenabschnitte  (130a,130b,530a,530b)  ei- 
ner  jeden  Lasche  (130;530)  rechteckförmig 
und  gleichgroß  ausgebildet  sind. 

15.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  30 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trenn- 
perforationen  (132;532)  zu  beiden  Seiten  im 
Bereich  der  Schmalseiten  des  Laschenab- 
schnittes  (130a;530a)  einer  jeden  Lasche  (130; 
530)  in  der  die  Lasche  (130;530)  tragenden  35 
Seitenwand  (121  ;123;521  ;523)  des  Oberteils 
(120;520)  ausgebildet  sind. 

16.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Lasche  40 
(130;530)  mit  ihrem  in  der  Seitenwand 
(121;123;521;523)  des  Oberteils  (120;  520)  lie- 
genden  Laschenabschnitt  (130a;530a)  über 
eine  in  Längskantenrichtung  des  Laschenab- 
schnittes  (130a;  530a)  verlaufenden  Faltlinie  45 
(136;536)  verbunden  ist. 

13 
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